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 Veröffentlicht am 24.01.1989

Norm

UWG §28

ZugG §1

Rechtssatz

Der notwendige Zusammenhang zwischen Hauptangebot und Zugabe muß zur Zeit des Kaufentschlusses gegeben

sein; er kann nicht nachträglich in Umkehrung der Kausalfolge hergestellt werden. Werden nach dem

Geschäftsabschluß Zuwendungen in Aussicht gestellt oder gewährt, mit denen der Käufer beim Kauf nicht rechnen

konnte, dann liegt keine Zugabe vor. Die dem Ziel und Zweck des Zugabeverbotes zuwiderlaufenden werblichen

Wirkungen müssen spätestens bei Vertragsschluß (Kaufentschluß) wirksam geworden sein. Dies gilt auch für den

Bereich des § 28 UWG.

Entscheidungstexte

4 Ob 112/88

Entscheidungstext OGH 24.01.1989 4 Ob 112/88

Veröff: MR 1989,65 (Korn)

4 Ob 113/88

Entscheidungstext OGH 24.01.1989 4 Ob 113/88

Veröff: SZ 62/10 = ÖBl 1989,113 = WBl 1989,154 (Wiltschek)
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Auch; nur T1
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nur: Der notwendige Zusammenhang zwischen Hauptangebot und Zugabe muß zur Zeit des Kaufentschlusses

gegeben sein; er kann nicht nachträglich in Umkehrung der Kausalfolge hergestellt werden. Werden nach dem

Geschäftsabschluß Zuwendungen in Aussicht gestellt oder gewährt, mit denen der Käufer beim Kauf nicht
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rechnen konnte, dann liegt keine Zugabe vor. Die dem Ziel und Zweck des Zugabeverbotes zuwiderlaufenden

werblichen Wirkungen müssen spätestens bei Vertragsschluß (Kaufentschluß) wirksam geworden sein. (T1)
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